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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Frerk Aggregatebau GmbH 
 

§1 Geltungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für jegliche Verträge zwischen der 

Frerk Aggregatebau GmbH (Frerk) und Verbrauchern gem. §13 BGB. 

§2 Angebot, Bestellung und Vertragsschluss 

1. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

2. Die Bestellung hat in Schriftform zu erfolgen und wird durch eine schriftliche 

Auftragsbestätigung durch Frerk angenommen. 

3. Der Kaufvertrag wird abgeschlossen, sobald die schriftliche Auftragsbestätigung dem Käufer 

zugeht. 

§3 Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Sofern aus der Auftragsbestätigung nichts anderes hervorgeht, gelten alle Preise ab Werk 

(EXW Schweringen, Incoterms 2020) exkl. Verpackung und zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer. Die Versandkosten sind vom Käufer zu tragen. 

2. Fallen zusätzliche öffentliche Abgaben wie Zölle, Steuern oder andere Gebühren an, sind 

diese vom Käufer zu tragen. 

3. Der Betrag ist ohne Abzug (Skonto) unverzüglich nach Rechnungseingang zu begleichen. 

§4 Lieferung 

1. Lieferort ist der Sitz des Verkäufers: Industriestraße 1A, 27333 Schweringen. 

2. Gefahrenübergang ist bei Bereitstellung der Ware zum Versand. 

3. Verzögert sich die Bereitstellung der Ware ohne schuldhaftes Verhalten des Verkäufers 

oder aufgrund Höherer Gewalt, verlängert sich die Lieferfrist um den entsprechenden 

Zeitraum, ohne dass der Verkäufer in Verzug gerät. 

4. Bleibt der Käufer mit der Annahme nach Versandbereitmeldung 14 Tage in Verzug, ist Frerk 

berechtigt, nach der Setzung einer Nachfrist von 7 Tagen, vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

Die Setzung einer Nachfrist ist entbehrlich, sollte der Käufer die Annahme ernsthaft und 

endgültig verweigern. 

§5 Gewährleistungs- und Mängelansprüche 

1. Die Mängel- und Gewährleistungsrechte richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften der 

§§ 464, 467 i.V.m. 433 ff. BGB. 
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2. Stellt der Käufer einen Sachmangel gem. §434 BGB fest, hat er diesen innerhalb von 14 

Tagen dem Verkäufer anzuzeigen. 

3. Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren. 

4. Nutzt der Käufer das Produkt entgegen der vertragsgemäßen Bestimmung, stehen ihm 

keine Mängelansprüche zu. Die Beweislast liegt bei dem Käufer. 

§6 Produkthaftung 

1. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Richtlinien. 

2. Im Übrigen beschränkt sich die Haftung bei grober Fahrlässigkeit bei Sach- und 

Vermögensschäden auf die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden. 

§7 Eigentumsvorbehalt 

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum von Frerk. 

2. Veräußert der Käufer die Ware weiter, tritt er die Forderung gegenüber dem Endkunden an 

Frerk ab. 

3. Verarbeitet der Käufer die Ware i.S.d. §950 BGB, überträgt er im Verhältnis zum Wert des 

Vertragsgegenstandes das Eigentum an der neu hergestellten Sache an Frerk. 

§8 Salvatorische Klausel 

1. Falls eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar ist oder wird, 

so bleiben die anderen Bestimmungen der Vereinbarung weiterhin wirksam. Die 

unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine solche wirksame oder 

durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der 

unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. 

§9 Gerichtsstand 

1. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als 

ausschließlichen Gerichtsstand vereinbaren die Vertragsparteien die Zuständigkeit der 

Gerichte in 31582 Nienburg. 
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Widerrufsrecht 

1. Der Käufer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. 

2. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage und beginnt mit Erhalt der Ware. 

3. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Käufer dem Verkäufer mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Das beigefügte Muster-Widerrufsformular kann verwendet werden, ist jedoch 

nicht vorgeschrieben. 

4. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wurde. 

5. Wenn dieser Vertrag widerrufen wird, werden alle Zahlungen unverzüglich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, an dem die Mitteilung über den Widerruf 

dieses Vertrags eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel 

verwendet, welches bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, es 

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet. 

6. Die Waren müssen unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag, an dem der Widerruf dieses Vertrags erklärt wird, an Frerk zurückgesendet oder 

übergeben werden. Die Frist ist gewahrt, wenn die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 

Tagen abgesendet werden. 

7. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Verbraucher. 
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Muster-Widerrufsformular 
 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück an folgende Adresse: 
 
Frerk Aggregatebau GmbH, Industriestr.1A, 27333 Schweringen 
 
 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Ware: 

 
Bestellt am  _______________ 

erhalten am _______________ 

 
Name des/der Verbraucher(s)   _______________________________ 

 
Anschrift des/der Verbraucher(s)  _______________________________ 

 
Unterschrift  ____________________________ 

 
Datum   ____________________________ 

 

 

 

 


